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1.00 Planungsrechtliche Grundlagen  

1.10 Beschlussfassung  

Am 03.12.2010 fasste die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwarzen-

bek den Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16a. es handelt sich 

hierbei um einen kleinen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 16. 

Plangebiet: 

„ Uhlenhorst 1 und 3,Flurstücke 50/5, 48/2, 50/3 und 201/50  

der Flur 7 von Schwarzenbek“  

 

Der Bebauungsplan Nr. 16a wird gemäß § 13a  BauGB aufgestellt. 

Durch die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgt die Durch-

führung des Verfahrens im vereinfachten Verfahren, entsprechend § 13  Abs. 2 + 

3, Satz 1. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 13 a BauGB als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung entfällt die frühzeitige Beteiligung der Öf-

fentlichkeit, die Benachrichtigung der berührten Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange und die Aufstellung einer Umweltprüfung und Erstellung ei-

nes Umweltberichtes. 

  

1.20 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan   

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16a entwickelt sich aus dem 

Flächennutzungsplan.  

 

1.30         Technische und rechtliche Grundlagen  

Als Kartengrundlage für den rechtlichen und topographischen Nachweis der 

Grundstücke wurde eine digitale Planunterlage im Maßstab 1:500 des öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieurs Dipl. Ing. Agnar Boysen/Schwarzenbek  ver-

wandt. 

Als Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16a gelten: 

a) Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414) in zuletzt ge-

änderter Fassung. 

b) Die vierte Verordnung zur Änderung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
vom 23.1.1990 (BGBI. I S. 132) in zuletzt geänderter Fassung. 

c) Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 22.01.2009  
(GVOBl. Schleswig-Holstein S. 6). 
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d) Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV. 90) vom 18.12.1990 
(BGBI. I 1991 S. 58). 

 

2.00 Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes  

2.10 Lage 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 16a der Stadt Schwarzenbek befindet sich 

im südöstlichen Bereich des Stadtkernes.  

 

2.20 Bisherige Nutzung / Bestand  

Das Gebiet des Plangeltungsbereiches ist durch eine Mischnutzung in Form von 

Wohn- und Geschäftshäusern geprägt. 

      

2.30  Grenzen des Plangeltungsbereiches  

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 16a wird wie folgt begrenzt. 

Im Norden 

Durch die südliche Grenze der Schmiedestraße. 

Im Osten 

Durch den Friedhof. 

Im Süden 

Durch eine Wegefläche. 

Im Westen 

Durch die östliche Grenze der Straße Uhlenhorst. 

 

2.40 Flächenbilanz  

Das Plangebiet umfasst insgesamt folgende ausgewiesene Einzel- und Gesamt-

flächen: 

 Kerngebiet  900 m² 

 _____________________________________________________ 

 Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches             900 m² 
 _____________________________________________________ 
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3.00 Begründung für die Aufstellung, Ziele und Inha lt der Pla-

nung  

 Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erstellt die Gemeinde Bauleitpläne in eigener Verant-

wortung sobald und soweit es erforderlich ist. 

 Folgende Gründe und Ziele veranlassten die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 16a: 

In der Uhlenhorst 1 ist eine Eisdiele abgebrannt. Um einen Wiederaufbau der ab-

gebrannten Eisdiele in der ursprünglichen Größe zu realisieren ist es erforderlich, 

für den betroffenen Teil Uhlenhorst 1 und 3, Flurstücke 50/5, 48/2, 50/3 und 

201/50 der Flur 7 von Schwarzenbek, eine Neuaufstellung nach § 13a BauGB – 

Bebauungspläne der Innenentwicklung – durchzuführen. 

Der im Juni 2010 gestellte Bauantrag zur Sanierung und Wiederaufbau des 

brandgeschädigten Geschäftsgebäudes in der Uhlenhorst 1 wurde versagt, da 

dieser nicht den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 16 der 

Stadt Schwarzenbek entsprach. Die überbaubare Grundstücksfläche und die fest-

gesetzten Grund- und Geschossflächenzahlen entsprachen nicht dem Gebäude-

bestand und sollen dahingehend erweitert werden, dass ein Wiederaufbau in alter 

Form erfolgen kann. Auch ist hierzu die Übernahme einer erneuten Baulast, durch 

die Kirche, erforderlich. Um die erforderlichen Grund- und Geschossflächenzah-

len festsetzen zu können ist auch die Ausweisung eines  Kerngebietes für diesen 

Teilbereich erforderlich.   

Die im Bebauungsplan Nr. 16 ausgewiesene zweigeschossige Bauweise wurde 

beibehalten und geringfügig straßenseitig ergänzt. Die restliche Erweiterung wur-

de nur als eingeschossiger Bereich ausgewiesen, um eine gewisse Abstufung, 

auch gegenüber dem Friedehof, zu erhalten. 

Hauptziel der Bebauungsplanaufstellung ist 

- Erweiterung der überbaubaren Flächen 

- Anhebung der Grund- und Geschossflächenzahlen 

Um den Bestand und den Wiederaufbau zu sichern ist dazu die Ausweisung als 

„Kerngebiet“ erforderlich.    

 

4.00 Städtebauliche Gestaltung/Gestaltung der bauli chen  

Anlagen sowie Festsetzungen  

Es handelt sich hierbei um eine fast vollständig bebaute Fläche. Besondere Vor-

schriften sind nicht erforderlich. Aus dem Ursprungsplan werden die Sockelhö-

hen, die Gliederung und eine geringfügige Möglichkeit für Nebenanlagen, zur     

Überschreitung von Baugrenzen, festgesetzt. 
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5.00       Verkehrserschließung 

5.10 Äußere Erschließung      

Das Bebauungsplangebiet wird von außen weitläufig über die BAB 24 Hamburg – 

Berlin und über die B 404 Kiel - Geesthacht erschlossen.  

Direkt wird Schwarzenbek angebunden über die B 207 von Hamburg über Wen-

torf nach Schwarzenbek, sowie nach Mölln, Ratzeburg und Lübeck.  Außerdem 

von Lauenburg über die B 209. 

 

Innere Erschließung      

Das Baugebiet wird über die Straßen Uhlenhorst und Schmiedestraße erschlos-

sen. Diese Straßen sind vollständig ausgebaut. 

 

6.00 Versorgungsanlagen  

Die Wasserversorgung, Feuerlöscheinrichtungen, Abwasserbeseitigung, Energie-

versorgung, Gasversorgung, Fernsprechversorgung und Abfallbeseitigung sind 

vorhanden bzw. geregelt. Zusätzliche Maßnahmen sind hier nicht erforderlich. 

 

7.00      Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Boden s 

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens sind nicht erforderlich. Kosten 

fallen für die Stadt Schwarzenbek nicht an. 

 

8.00 Beschluss über die Begründung  

Die Begründung wurde in der Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Schwarzen-

bek am                      gebilligt. 

 Schwarzenbek, den  

 

 Bürgermeister 


